
Grundschule Widukindland 
 Ganztagsschule 

 

Widukindplatz 6 
49086 Osnabrück 

      0541 - 323 82600         kontakt@gs-widukindland.de 

 

 

Lehrmittelausleihe Schuljahr 26/27                               Jahrgang: 4 
 
Bezeichnung Verlag ISBN Nummer Ladenpreis Leihgebühr 100% Leihgebühr 80% 

Karibu Lesebuch 4 
Ausgabe 2016 

Westermann 978-3-14-121081-1 26,50 €  
   Nur Paketausleihe möglich. 

Playway Pupil’s 
Book4, Ausgabe 2020 

Klett 978-3-12-588320-8 15,75 € 

Summe   42,25 € 14 € 11 € 
 

Bankverbindung:       
Sparkasse Osnabrück         BLZ: 265 501 05                                                             
Land Niedersachsen              IBAN: DE43265501051515010989   
Verwendungszweck:     Vorname & Name des Kindes und jetzige Klasse 

----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Diesen Abschnitt bitte ausfüllen und bis zum 12.06.2026 an die Schule zurückgeben! 
 
Name: _________________________________________ Klasse: __________ 
 

O Ich/ Wir kaufe(n) die Schulbücher. 

 

O Ich/ Wir entleihe(n) die Schulbücher und werde(n) die Leihgebühr (14 €) bis zum 12.06.2026 

überweisen. 
 

O Ich/ Wir habe(n) drei (und mehr) schulpflichtige Kinder und werde(n) 80% der Leihgebühr (11 €) bis 

zum 12.06.2026 überweisen. (Bitte Schulbescheinigungen der Geschwisterkinder vorlegen.) 
 

O Ich erhalte Leistungen nach:  

  dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) – (Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
  dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) – (Heim- und Pflegekinder, also Schülerinnen und Schüler, 

denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird) 
   dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) – (Sozialhilfe) 
   dem Asylbewerberleistungsgesetz 
  dem Wohngeldgesetz (WoGG) im Sinne des § 9 SGB II oder des § 19 Abs. 1 und 2 SGB XII, wenn 

durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 
WoGG), - (das heißt: nur in den Fällen, in denen das Kind „Kinderwohngeld“ erhält, das bedeutet, dass 
nur das Kind allein Wohngeld bekommt) 

  nach dem § 6 a Bundeskindergeldgesetz – (Kinderzuschlag: Familienkasse oder Arbeitsagentur) 
 
Oben genannter Personenkreis ist im Schuljahr 2026/27 von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe 
befreit. Eine Kopie des Nachweises ist dieser Anmeldung beizufügen (Leistungsbescheid oder 
Bescheinigung des Leistungsträgers, aus dem hervorgeht, dass zum Stichtag 01.06.2026 Leistungen 
bezogen werden).  
 
_______________________                                                    __________________________ 
Ort, Datum                                                                                  Unterschrift 

mailto:kontakt@gs-widukindland.de

